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1700 Juli 15 . , Hilfikon A

SCHREIBEN VOM [GERICHTSHERRN VON HILFIKON] , F [RANZ] S [EBASTIAN]
ZWYER, AN DEN LANDVOGT[DER FREIEN ÄMTER, BEAT JA¬
KOB II . ZURLAUBEN]

”Jch underfangte mich nicht der Küonheit Meinem hochg . herren Landt-

vogt mit ainigen meinen Zeillen Zu Jncommodieren , so mir dero ange-

bohrne güottigkheit nicht dan mehr bekandt auch selbige erfahren bet¬

te , wan also Zu bitten erlaubt ist , kumme ich ein Vorwohrtt für Über¬

bringern diss Johannes Meyer [von Hilfikon ? ] des Jungen Ronis [Hiero¬

nymus ] von Villmergen [ wegen ?] bey Meinem hochg . herren Landtvogten Zu

thuonn , in deme von Jhme vernommen , dass er auff heütt dato vor Selbi¬

gem vor seiner gegenwart Zu erscheinen citiert seye , welcher doch ie-

der Zeit der meinung gewesen auch noch dato ist , dass ess ein aussge-

machte sach seye lauth des ihnen ertheilten sprukhs durch meinen

hochg . herren Landtvogten , dan ia Sye solchen angenommen , auch darüber

das gelt empfangen ohne einige Widerredt ; Wan nun demme also , wie ich

nicht Zweifflen will , so thuon ich nachmahlen ver .melten Johannes Meyer

Meinem hochg . herren landtvogt bestens recomendieren , undt Zu gleich

bitten selbigen die oberkheitliche assistenz undt Justiz mitzutheillen

dan ich Meinem hochg . herren lantvogt nicht bergen will , das ia etwel¬

che under seiner widerpart so prodigi seindt , dass alles durch die

gurgell hinunder muss ( das wie ich mir habe lasen sagen , so der wirth

ihnen hette nach belieben wollen geben auf das erb hin , wurde alle das

gelt so sie enpfangen dem wirth gebliben sein ) undt darbej solche

trollen undt dem Wein ergeben , das selbige kein respect der Obrigkheit

[die VII in den Freien Aemtern reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE -

gemeint ] wüssen noch könen geben , Wie Mein hochg . herr landtvogt schon

selbsten erfahren , undt so man Jhnen heütt ein urthell gibt , in wenig

Zeit widerumb umbzustossen trachten werden , dan mit einem wohrtt gantz

unrüehige Köpf seindt , wan man ihnen nit durch ein straff solches



nicht widerlegt , werden alleweill widerumb anfangen trollen , bis endt-

lichen das ihrige und ander leüthen dardurch aufgehet , bemelter Johan¬

nes Meyer hat Zu mir gesagt er lange nichts nicht , begere auch bey ge-

thannei n sprukh Zu verbleiben , bette nur das ein Obrigkheit ihne darbey

manutenieren wolle , undt bey dem seinigen beschüzen ; recomendiere also

nachmahlen selbigen bestens undt wirdt es vor ein absonderlichen favor

erkennen , undt trachten in allen vorfallendten begebenheitten fründt-

nachbarlich Zu erwiderigen mithin recomendiere ich mich zu bestendigen
favor undt Patronence verbleibendt ” .

Original AH 100 , 31 - 32
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